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Aufhebung von Verwaltungsakten

1

1. Abschnitt

1. Abschnitt: Aufhebung von Verwaltungsakten

A. Einleitung

I. Wirksamkeit eines Verwaltungsaktes

1Ein Verwaltungsakt (VA) wird mit der Bekanntgabe wirksam (§§ 41, 43 Abs. 1 VwVfG),
d.h. er löst die Rechtsfolge aus, auf deren Herbeiführung er gerichtet ist.

Beispiele: Ein Subventionsbescheid begründet für den begünstigten Adressaten einen Anspruch auf
Auszahlung des bewilligten Zuschusses. Die Entziehung der Fahrerlaubnis bringt die Fahrerlaubnis zum
Erlöschen und begründet die Pflicht, den Führerschein abzuliefern (§ 47 Abs. 1 FeV). Die Abrissverfügung
verpflichtet den Bauherrn, das Bauvorhaben zu beseitigen.

2Etwas anderes gilt nur dann, wenn der VA (ausnahmsweise) nichtig und damit unwirk-
sam ist (§ 43 Abs. 3 VwVfG). Nichtig ist ein VA nur unter den Voraussetzungen des § 44
Abs. 2 und § 44 Abs. 1 VwVfG. 

n Liegt einer der in § 44 Abs. 2 VwVfG aufgeführten absoluten Nichtigkeitsgründe
vor, so ist der VA stets unwirksam (z.B. nach Nr. 4 bei tatsächlicher Unmöglichkeit oder
nach Nr. 6 bei einem Verstoß gegen die guten Sitten). 

n Demgegenüber begründen die in § 44 Abs. 3 VwVfG aufgeführten Fälle allein nicht
die Nichtigkeit des VA (z.B. nach Nr. 1 bei einem Verstoß gegen Vorschriften über die
örtliche Zuständigkeit). 

n Bei allen anderen Fehlern, die nicht in § 44 Abs. 2 oder Abs. 3 VwVfG ausdrücklich er-
wähnt sind, gilt die Generalklausel des § 44 Abs. 1 VwVfG. Der VA ist (nur) nichtig,
soweit er an einem besonders schwerwiegenden Fehler leidet und dies bei ver-
ständiger Würdigung aller in Betracht kommenden Umstände offensichtlich ist.1

Wirksamkeit eines Verwaltungsaktes

n Verwaltungsakte (auch rechtswidrige) werden wirksam durch Bekanntgabe 
(§§ 41, 43 Abs. 1 VwVfG)

n Ausnahme: Nichtige Verwaltungsakte sind unwirksam (§ 43 Abs. 3 VwVfG)

n absolute Nichtigkeitsgründe nach § 44 Abs. 2 VwVfG

n Negativkatalog des § 44 Abs. 3 VwVfG

n Generalklausel des § 44 Abs. 1 VwVfG: schwerwiegender, offensichtlicher Fehler

n Ausnahme: Verwaltungsakt wird unwirksam (§ 43 Abs. 2 VwVfG)

n Rücknahme, Widerruf, sonstige Aufhebung

n Zeitablauf

n anderweitige Erledigung

1 Vgl. dazu im Einzelnen AS-Skript Verwaltungsrecht AT 1 (2013), Rdnr. 549 ff.

Verwaltungsrecht AT 2 2013 Endfassung.fm  Seite 1  Donnerstag, 25. April 2013  9:30 09



Aufhebung von Verwaltungsakten

2

1. Abschnitt

3 Die Rechtswidrigkeit eines VA allein führt also nicht automatisch zu seiner Unwirksam-
keit. Vielmehr sind auch rechtswidrige VAe grundsätzlich wirksam und damit rechts-
verbindlich, solange der VA nicht von der Behörde oder durch das Gericht aufgehoben
worden ist oder sich durch Zeitablauf oder anderweitig erledigt (§ 43 Abs. 2 VwVfG).

II. Aufhebung von Verwaltungsakten

1. Formen der Aufhebung

4 Ein VA kann aufgehoben werden

n im gerichtlichen Verfahren durch Urteil (§ 113 VwGO),

n im Widerspruchsverfahren durch Abhilfe- oder Widerspruchsbescheid (§§ 72, 73
VwGO) und 

n im behördlichen Verfahren nach §§ 48, 49 VwVfG.

Infolge der Aufhebung wird der VA unwirksam (§ 43 Abs. 2 VwVfG), seine Rechtsfolgen
entfallen.

Beispiel: Die Behörde hat dem K mit Bescheid vom 12.10.2012 eine Subvention i.H.v. 30.000 EUR bewil-
ligt. Nachdem sie feststellt, dass K die Auflagen des Bewilligungsbescheides nicht erfüllt, hat sie den Be-
willigungsbescheid durch Bescheid vom 05.03.2013 aufgehoben (§ 49 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 VwVfG). Damit
entfallen die Rechtswirkungen der Bewilligung. K ist gemäß § 49 a Abs. 1 VwVfG zur Rückzahlung der
Subvention verpflichtet.

5 Eine Aufhebung des VA liegt vor, wenn die Behörde zu erkennen gibt, dass sie die durch
den ursprünglichen VA (den aufzuhebenden VA) herbeigeführte Rechtsfolge nicht
mehr gelten lassen will. Die Aufhebung kann auch konkludent erfolgen, z.B. dadurch,
dass der ursprüngliche VA  ganz oder teilweise durch einen neuen VA ersetzt wird. 

Beispiel: In der Rückforderung einer Subvention liegt i.d.R. zugleich konkludent die Rücknahme des Be-
willigungsbescheides.2 

6 Abzugrenzen ist die Aufhebung von der bloßen Berichtigung. Nach § 42 VwVfG kann
die Behörde Schreibfehler, Rechenfehler und ähnliche offenbare Unrichtigkeiten jeder-
zeit berichtigen. Die Berichtigung steht im Ermessen der Behörde, bei berechtigtem In-
teresse hat der Betroffene einen Anspruch auf Berichtigung (§ 42 S. 2 VwVfG). Die Be-
richtigung ist kein neuer VA, da sie keine Rechtsfolge setzt und damit keine „Regelung“
enthält.3

2. Rechtsgrundlagen für die Aufhebung 
Die Aufhebung richtet sich vor allem nach den §§ 48, 49 VwVfG. Allerdings gibt es teil-
weise Spezialvorschriften im besonderen Verwaltungsrecht, die den §§ 48, 49 VwVfG
aufgrund der Subsidiaritätsregelung in § 1 Abs. 1 VwVfG vorgehen.

Beispiel: Die Entziehung des Doktorgrades (z.B. wegen Plagiats) richtet sich nur dann nach §§ 48, 49
VwVfG, wenn im Landeshochschulgesetz oder in der Promotionsordnung keine abschließenden Spezi-
alregelungen enthalten sind.4

2 OVG Greifswald DVBl. 2010, 1186; HessVGH NVwZ 1990, 879, 881; Stelkens/Bonk/Sachs VwVfG § 48 Rdnr. 244 u. 245.
3 Kopp/Ramsauer VwVfG § 42 Rdnr. 14.
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7n Teilweise verdrängen Spezialvorschriften die allgemeinen Regelungen in den §§ 48,
49 VwVfG vollständig. Die Aufhebung richtet sich dann ausschließlich nach den
Spezialvorschriften.

Beispiele: § 14 BBG und § 12 BeamtStG für die Aufhebung einer Beamtenernennung, § 35 StAG für
die Rücknahme einer rechtswidrigen Einbürgerung. Abschließende Sonderregelungen finden sich
auch in der AO und im SGB X, die dem VwVfG nach § 2 Abs. 2 Nr. 1 u. Nr. 4 VwVfG vorgehen
(§§ 130–132 sowie §§ 172–177 AO und §§ 44–50 SGB X). Gegenbeispiel: Die Rücknahme einer
rechtswidrigen Verkehrsregelung richtet sich nicht nach § 45 StVO, sondern nach § 48 Abs. 1 S. 1
VwVfG.5

8n Zum Teil enthalten die Spezialgesetze vorrangige Regelungen nur für den Widerruf
rechtmäßiger Verwaltungsakte.

Beispiele: § 21 Abs. 1 BImSchG verdrängt zwar § 49 VwVfG („rechtmäßige Genehmigung“), § 48
VwVfG bleibt damit bei rechtswidrigen Genehmigungen anwendbar. § 52 AufenthG regelt nur den
Widerruf eines rechtmäßigen Aufenthaltstitels, § 48 VwVfG bleibt für die Rücknahme eines rechts-
widrigen Aufenthaltstitels anwendbar (vgl. auch § 51 Abs. 1 Nr. 3 AufenthG).6

n Schließlich gibt es Regelungen, die die §§ 48, 49 VwVfG nicht verdrängen, sondern
nur ergänzen, z.B. durch Einschränkung des Ermessens (vgl. z.B. § 8 Abs. 2 S. 3 FStrG).

3. Struktur der §§ 48, 49 VwVfG

9Bei der Aufhebung eines VA ist streng zu unterscheiden zwischen 

n dem aufzuhebenden VA (Ausgangsbescheid, Erstbescheid) und 

n dem aufhebenden VA, der als Rücknahme oder Widerruf bezeichnet wird:

n Rücknahme (§ 48 VwVfG) ist die Aufhebung eines rechtswidrigen VA;

n Widerruf (§ 49 VwVfG) ist die Aufhebung eines rechtmäßigen VA.

Beachte: Die §§ 48, 49 VwVfG gelten auch für die teilweise Aufhebung eines VA. Soll z.B. einer bestands-
kräftigen Baugenehmigung nachträglich eine Nebenbestimmung beigefügt werden, müssen die Vor-
aussetzungen des § 48 oder des § 49 VwVfG vorliegen.7

10(Nur) die Rechtmäßigkeit des aufhebenden VA bestimmt sich nach §§ 48, 49 VwVfG. Für
den aufzuhebenden VA gelten dagegen die allgemeinen und besonderen Regeln des jeweils
betroffenen Sachgebiets.

Beispiel: Die Rechtmäßigkeit einer Ordnungsverfügung richtet sich nach dem allgemeinen und be-
sonderen Ordnungsrecht. Für die Aufhebung der Ordnungsverfügung gelten vorbehaltlich etwaiger
Spezialregelungen dagegen die §§ 48, 49 VwVfG.

11Hinsichtlich der Voraussetzungen für die Aufhebung differenziert das Gesetz

n zum einen danach, ob der aufzuhebende VA 

n rechtswidrig (§ 48 VwVfG) oder

n rechtmäßig (§ 49 VwVfG) war,

4 Wüstenbecker RÜ 2013, 258 f.
5 VGH Mannheim VBlBW 2010, 115, 117. 
6 BVerwG NVwZ 2007, 470; DVBl. 2005, 1452; Huber NVwZ 2005, 1, 4.
7 VGH Mannheim VBlBW 2008, 383 f.
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n zum anderen danach, ob der aufzuhebende VA

n belastend (§ 48 Abs. 1 S. 1, § 49 Abs. 1 VwVfG) oder

n begünstigend war (§ 48 Abs. 1 S. 2, Abs. 2–4, § 49 Abs. 2 u. 3 VwVfG) war.

12 Im Grundsatz sind daher vier Fallgruppen zu unterscheiden:

n der Widerruf eines rechtmäßigen belastenden VA,

n der Widerruf eines rechtmäßigen begünstigenden VA,

n die Rücknahme eines rechtswidrigen belastenden VA und

n die Rücknahme eines rechtswidrigen begünstigenden VA.

B. Der Widerruf des Verwaltungsaktes gemäß § 49 VwVfG

I. Der Widerruf eines rechtmäßigen belastenden VA gem. § 49 Abs. 1 
VwVfG

13 Nach § 49 Abs. 1 VwVfG „kann“ ein rechtmäßiger nicht begünstigender VA, auch
nachdem er unanfechtbar geworden ist, ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zu-
kunft widerrufen werden. Der Widerruf eines rechtmäßigen belastenden VA steht daher
im Ermessen der Behörde, ohne dass das Gesetz besondere Voraussetzungen aufstellt.

14 Der Widerruf ist allerdings unzulässig, wenn die Behörde nach dem Widerruf einen mit
dem widerrufenen VA inhaltsgleichen VA erneut erlassen müsste (§ 49 Abs. 1, 2. Halbs.,
1. Fall VwVfG). Das ist der Fall, wenn sich bei einer gebundenen Entscheidung die für den
VA maßgebliche Sach- und Rechtslage nicht geändert hat. Ein gebundener VA, dessen
Voraussetzungen erfüllt sind, darf daher nicht widerrufen werden.

Beispiel: Hat die Behörde die Gewerbeausübung nach § 35 GewO wegen Unzuverlässigkeit des Gewer-
betreibenden rechtmäßigerweise untersagt, so darf die Untersagungsverfügung nach § 49 Abs. 1 VwVfG
nicht widerrufen werden. Denn die Behörde müsste sofort eine erneute Untersagungsverfügung erlas-
sen (vgl. § 35 Abs. 1 GewO: „ist ... zu untersagen“).

Aufhebung von Verwaltungsakten

Rücknahme – § 48 VwVfG Widerruf – § 49 VwVfG

aufzuhebender VA rechtswidrig aufzuhebender VA rechtmäßig

VA belastend 

§ 48 I 1 VwVfG

VA begünstigend

§ 48 I 2, II–IV
VwVfG

VA belastend 

§ 49 I VwVfG
VA begünstigend

§ 49 II, III VwVfG
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15Der Widerruf kann außerdem aus anderen Gründen unzulässig sein (§ 49 Abs. 1,
2. Halbs., 2. Fall VwVfG). Das ist insbesondere bei einem Verstoß gegen den Gleich-
behandlungsgrundsatz des Art. 3 Abs. 1 GG anzunehmen.

Beispiel: In einem Baugebiet ist sämtlichen Eigentümern die Beseitigung rechtswidrig errichteter Ga-
ragen aufgegeben worden. Hier wäre es unzulässig, ohne sachlichen Grund nur eine der Beseitigungs-
verfügungen aufzuheben.

II. Der Widerruf eines rechtmäßigen begünstigenden VA

1. Der Widerruf mit Wirkung für die Zukunft gem. § 49 Abs. 2 VwVfG

a) Voraussetzungen
16Ein rechtmäßiger begünstigender VA kann, auch nachdem er unanfechtbar geworden

ist, ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden, wenn einer der
in § 49 Abs. 2 S. 1 VwVfG abschließend aufgeführten Widerrufsgründe vorliegt. Ist
das der Fall, so hat die Behörde nach Ermessen darüber zu entscheiden, ob, in welchem
Umfang und zu welchem Zeitpunkt sie den Widerruf erklärt.

17n Nach § 49 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 VwVfG ist der Widerruf zulässig, wenn der Widerruf in dem
aufzuhebenden VA vorbehalten ist (Widerrufsvorbehalt).

Der weitere in § 49 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 VwVfG geregelte Grund, dass der Widerruf durch Rechtsvorschrift
zugelassen ist, hat keine selbstständige Bedeutung. Denn sieht ein (Spezial-) Gesetz einen Widerruf
vor, so ist § 49 VwVfG schon nicht anwendbar.8

18n Nach § 49 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 VwVfG kann der VA widerrufen werden, wenn mit dem VA
eine Auflage verbunden ist und der Begünstigte die Auflage nicht oder nicht inner-
halb einer ihm gesetzten Frist erfüllt hat.

Widerrufsgründe nach § 49 Abs. 2 S. 1 VwVfG

n Nr. 1:  Widerruf durch Rechtsvorschrift zugelassen oder im VA vorbehalten

n Nr. 2:  Auflage im VA nicht oder nicht fristgerecht erfüllt

n Nr. 3:  Tatsachenänderung

– nachträglich eingetretene Tatsachen

– berechtigen Behörde, den VA nicht zu erlassen

– ohne Widerruf öffentliches Interesse gefährdet

n Nr. 4:  Rechtsänderung

– Änderung der Rechtslage

– berechtigt Behörde, den VA nicht zu erlassen

– Begünstigter hat nicht Gebrauch gemacht oder Leistungen empfangen

– ohne Widerruf öffentliches Interesse gefährdet

n Nr. 5:  schwere Nachteile für das Gemeinwohl

8 Ehlers/Schröder Jura 2010, 503, 509.
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Ist die Auflage bestandskräftig, kann sie nach h.M. auch dann Grundlage des Widerrufs sein, wenn
sie rechtswidrig ist. Denn der Adressat hat es selbst in der Hand, sich rechtzeitig gegen die belas-
tende Nebenbestimmung zu wehren. Einschränkungen können sich aber im Ermessen ergeben. Da
der Widerruf nur aus sachlichen Gründen erfolgen darf, muss die Behörde bei Ausübung des Ermes-
sens berücksichtigen, ob die Nebenbestimmung rechtmäßig oder rechtswidrig ist. Die Rechtswid-
rigkeit der Auflage kann dann dazu führen, dass ihre Ausnutzung ermessensfehlerhaft ist.9

Nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit muss die Behörde in der Regel ohnehin zunächst
versuchen, die Auflage durchzusetzen. Im Rahmen ihres Ermessens hat die Behörde außerdem auch
die Ursachen für die Nichterfüllung, insbesondere ein fehlendes Verschulden des Betroffenen zu be-
rücksichtigen.10

19 n Nach § 49 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 VwVfG ist ein Widerruf möglich, wenn aufgrund nachträg-
lich eingetretener Tatsachen die Behörde berechtigt wäre, den VA nicht zu erlassen,
und ohne den Widerruf das öffentliche Interesse gefährdet würde. 

n Es müssen nachträglich Tatsachen eingetreten sein. Dabei kann es sich um äu-
ßere oder innere Tatsachen handeln. Auch das Verhalten des Betroffenen ist eine
Tatsache. Keine Tatsachenänderung ist dagegen die geänderte Beurteilung oder
Bewertung von Tatsachen oder sonstigen Umständen durch die Behörde.11

n Unter Zugrundelegung der neuen Tatsachen muss die Behörde berechtigt sein,
den VA nicht zu erlassen. Das ist der Fall, wenn

– entweder die Voraussetzungen für den VA weggefallen sind oder 

– bei einer Ermessensentscheidung die neuen Tatsachen eine negative Aus-
übung des Ermessens gerechtfertigt hätten.12

n Ohne den Widerruf muss das öffentliche Interesse gefährdet sein. Das ist der
Fall, wenn der Widerruf zur Abwehr einer konkreten Gefahr für Individualrechte
oder Gemeinschaftsgüter geboten ist.13

Beispiel: Widerruf einer Erlaubnis, um zu verhindern, dass bei nachträglich eingetretener Unge-
eignetheit eine mit Gefahren für Dritte verbundene Tätigkeit weiterhin ausgeübt wird.

20 n Nach § 49 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 VwVfG ist ein Widerruf möglich, wenn eine Rechtsvorschrift
geändert wird (Änderung der Rechtslage), die Behörde danach berechtigt wäre,
den VA nicht zu erlassen, der Begünstigte von der Vergünstigung noch keinen Ge-
brauch gemacht oder aufgrund des VA noch keine Leistungen empfangen hat und
ohne den Widerruf das öffentliche Interesse gefährdet würde.

Im Grundsatz gelten für Nr. 4 dieselben Grundsätze wie für Nr. 3. Im Unterschied zu Nr. 3 muss aber
neben der hypothetischen Kausalität der Rechtsänderung für den (Nicht-)Erlass des VA hinzukom-
men, dass der Begünstigte von der Begünstigung noch keinen Gebrauch gemacht oder aufgrund
des VA noch keine Leistungen empfangen hat. Es genügt, dass der Begünstigte die Leistungen er-
halten hat, es ist also nicht erforderlich, dass er sie bereits verbraucht hat oder eine Vermögensdis-
position getroffen hat14 (anders in § 48 Abs. 2 S. 2 VwVfG, dazu unten Rdnr. 77 u. 86).

9 BVerwG NVwZ-RR 1994, 580 (bei offensichtlicher Rechtswidrigkeit); OVG NRW NWVBl. 1992, 279, 283; Kopp/Ramsauer
VwVfG § 49 Rdnr. 37 u. 38 a; Ehlers VerwArch 37 (2004), 255, 282: Ruffert in Erichsen/Ehlers § 25 Rdnr. 7; enger Ziekow
VwVfG § 49 Rdnr. 12, der auch die Einbeziehung in die Ermessensprüfung ablehnt; a.A. Maurer § 11 Rdnr. 41: nur eine
rechtmäßige Nebenbestimmung kann den Widerruf rechtfertigen.

10 Vgl. Knack/Henneke § 49 Rdnr. 44 f.; Ruffert in: Erichsen/Ehlers § 25 Rdnr. 8.
11 BVerwG NVwZ 1991, 577, 578; OVG NRW NWVBl. 1996, 307, 308; Kühling NWVBl. 2002, 322, 324 m.w.N.
12 BVerwG DVBl. 1995, 358, 359; NVwZ 1991, 577, 579; Knack/Henneke § 49 Rdnr. 50; Stelkens/Bonk/Sachs § 49 Rdnr. 66.
13 BVerwG NVwZ 1984, 102, 103; Kopp/Ramsauer VwVfG § 49 Rdnr. 48; Krausnick JuS 2010, 778, 781.
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21n Nach § 49 Abs. 2 S. 1 Nr. 5 VwVfG ist ein Widerruf möglich, um schwere Nachteile für
das Gemeinwohl zu verhüten oder zu beseitigen. 

Für die Beurteilung, wann ein schwerer Nachteil für das Gemeinwohl zu befürchten ist, wird übli-
cherweise die Rspr. des BVerfG zu den „überragend wichtigen Gemeinschaftsgütern“ i.S.d. Art. 12
GG herangezogen (z.B. bei Gefahren für die Volksgesundheit).15

22I. Der Widerruf ist ein belastender VA, der nach dem Grundsatz vom Vorbehalt des Ge-
setzes einer Ermächtigungsgrundlage bedarf.16 

1. Dafür ist in erster Linie auf Sondervorschriften in dem Rechtsbereich abzustel-
len, der den Erlass des VA selbst regelt. Nach § 1 HandwO darf ein zulassungs-
pflichtiges Handwerk selbstständig nur betreiben, wer in der Handwerksrolle
eingetragen ist. Nach § 7 Abs. 1 a) HandwO wird grds. nur eingetragen, wer die
Meisterprüfung bestanden hat. In § 8 HandwO ist geregelt, unter welchen Voraus-
setzungen eine Ausnahmebewilligung erteilt wird. Über Widerruf oder Rücknah-
me der Ausnahmebewilligung ist in der HandwO nichts bestimmt. Andererseits
kann aus dem Fehlen einer solchen Regelung auch nicht geschlossen werden,
dass die Ausnahmebewilligung in keinem Fall widerruflich ist. Somit ist eine vor-
rangige Spezialregelung nicht vorhanden. 

2. Ermächtigungsgrundlage kann daher nur die allgemeine Regelung des § 49
VwVfG sein, bei einem – wie hier – begünstigenden VA also § 49 Abs. 2 VwVfG.

23II. Formelle Rechtmäßigkeit

1. Zuständigkeit

a) § 49 Abs. 5 VwVfG (ebenso § 48 Abs. 5 VwVfG) regelt, wie die Bezugnahme auf
§ 3 VwVfG zeigt, nur die örtliche Zuständigkeit. Örtlich zuständig ist danach
die Behörde, die (jetzt) zum Erlass des aufzuhebenden VA zuständig wäre. Die
Zuständigkeit richtet sich daher nach den Umständen im Zeitpunkt des Wider-
rufs, auch wenn der zu widerrufende VA von einer anderen Behörde erlassen
worden ist (z.B. bei Wohnsitzwechsel).

14 Bader/Ronellenfitsch VwVfG § 49 Rdnr. 61.

Fall 1: Schlechte Arbeit als Widerrufsgrund

A, dessen Vater ein kleines Baugeschäft betrieb, legte zunächst die Gesellenprüfung
als Maurer ab. Danach erwarb er die Fachhochschulreife und begann mit dem Inge-
nieurstudium. Nach einigen Semestern erkrankte sein Vater und A unterbrach das –
bis dahin erfolgreich verlaufene und fast abgeschlossene – Studium, um im elter-
lichen Betrieb mitzuarbeiten. Kurze Zeit später starb der Vater. Unter der Leitung des
A entwickelte sich der Betrieb so gut, dass A sich weder zur Fortführung des Studi-
ums noch zur Ablegung der Meisterprüfung in der Lage sah. Er beantragte deshalb
eine Ausnahmebewilligung zur Eintragung in die Handwerksrolle, die ihm unter Be-
zugnahme auf die besonderen Umstände seines Falles erteilt wurde. Nach einigen
Jahren häufen sich die Beschwerden über die vom Bauunternehmen A ausgeführten
Arbeiten. Daraufhin erklärt die zuständige Behörde den Widerruf der dem A erteilten
Ausnahmegenehmigung. Zu Recht?

15 Kopp/Ramsauer VwVfG § 49 Rdnr. 56;  für einen strengeren Maßstab Ehlers/Schröder Jura 2010, 824, 826.
16 Zum Vorbehalt des Gesetzes vgl. AS-Skript Verwaltungsrecht AT 1 (2013), Rdnr. 80 ff.
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b) Das VwVfG enthält keine Regelung zu der Frage, welche Behörde für die Rück-
nahme sachlich zuständig ist. Dies richtet sich in erster Linie nach dem jeweils
anzuwendenden Fachrecht. Im Übrigen ist die Behörde zuständig, die zum
Zeitpunkt der Widerrufsentscheidung für den Erlass des aufzuhebenden VA
sachlich zuständig wäre.17

24 2. Verfahren und Form richten sich nach den allgemeinen Regeln für belastende
VAe, insbes. sind zu beachten die Anhörung gem. § 28 VwVfG und die Begrün-
dung gem. § 39 VwVfG.18

25 III. Materielle Rechtmäßigkeit

1. Voraussetzung für die in § 49 Abs. 2 VwVfG getroffenen Widerrufsregelungen ist,
dass der aufzuhebende VA rechtmäßig und begünstigend ist.

a) Ob die Ausnahmebewilligung rechtmäßig ist, richtet sich nach § 8 HandwO. 

26 aa) Bei Erlass der Ausnahmebewilligung müssen die Voraussetzungen des
§ 8 HandwO vorgelegen haben.19 Bei dem Betrieb eines Baugeschäfts han-
delte es sich um ein zulassungspflichtiges Handwerk (§ 1 Abs. 2 HandwO
i.V.m. Anlage A Nr. 1). Dass A die notwendigen Kenntnisse und Fertigkeiten
nachgewiesen hat, ergibt sich daraus, dass er die Gesellenprüfung abge-
legt hat, ein erfolgreiches (Teil-) Studium absolviert und über längere Zeit
den Betrieb gut geführt hat. Weiterhin muss ein Ausnahmefall vorgelegen
haben, d.h. die Ablegung der Meisterprüfung muss eine unzumutbare
Belastung sein, § 8 Abs. 1 S. 2 HandwO. Dies ergab sich hier daraus, dass A
nach dem Tod seines Vaters durch die Arbeit im Geschäft vollständig in An-
spruch genommen wurde und es angesichts seiner Vorbildung auch über-
flüssig erschien, von ihm noch die Meisterprüfung zu verlangen. Somit war
die Erteilung der Ausnahmebewilligung ursprünglich rechtmäßig. 

27 bb) Wegen der später erhobenen Beschwerden könnte man erwägen, dass die
Ausnahmebewilligung nachträglich rechtswidrig geworden ist. 

(1) Zum Teil wird die Auffassung vertreten, dass der ursprünglich rechtmäßi-
ge, aber wegen Änderung der zugrunde liegenden Verhältnisse nach-
träglich rechtswidrig gewordene VA der Rücknahme nach § 48 VwVfG
unterliege.20

(2) Nach h.M. beurteilt sich die Frage, ob der aufzuhebende VA rechtmäßig
oder rechtswidrig ist, und damit gleichzeitig die Frage der Anwendbar-
keit des § 48 VwVfG oder des § 49 VwVfG dagegen nach der Sach- und
Rechtslage bei Erlass des VA (bzw. des Widerspruchsbescheides).21

17 BVerwG NJW 2000, 1512, 1514.
18 Vgl. BVerwGE 66, 184, 186; ThürOVG ThürVBl. 2004, 241; Knack/Henneke VwVfG § 49 Rdnr. 19 u. 20; Hübbenet JuS 2004,

795, 796; Krausnick JuS 2010, 594, 596.
19 Zur Ausnahmebewilligung nach § 8 HandwO vgl. BVerfG DVBl. 2006, 244, 246; BVerwG DVBl. 2002, 201, 202.
20 VGH Mannheim DVBl. 2002, 1062 f.; OVG NRW NVwZ-RR 1988, 1; Schenke DVBl. 1989, 433; Schenke/Baumeister JuS 1991,

547 ff., insbes. für DauerVAe.
21 Maurer § 11 Rdnr. 11; Kopp/Ramsauer VwVfG § 48 Rdnr. 34 u. 57; Ehlers/Kallerhoff Jura 2009, 823, 824; Krausnick JuS

2010, 681, 682.
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Für den ursprünglich rechtmäßigen VA ergibt sich dies bereits aus § 49 Abs. 2 S. 1
Nr. 3 u. Nr. 4 VwVfG. Dort sind die Fälle geregelt, in denen der VA wegen nachträg-
licher Änderungen mit dem geltenden Recht nicht mehr im Einklang steht. Würde
dies zur Rechtswidrigkeit und damit zur Anwendbarkeit des § 48 VwVfG führen,
wäre die Regelung des § 49 Abs. 2 VwVfG insoweit überflüssig.

Eine spätere Änderung der Sach- und Rechtslage führt daher nicht zur
Rücknehmbarkeit nach § 48 VwVfG, sondern allenfalls zum Widerruf
nach § 49 VwVfG.

Davon zu unterscheiden ist der Fall, dass der VA zwar nachträglich, aber rückwirkend
auf den Zeitpunkt seines Erlasses rechtswidrig wird. Hier liegt ein ursprünglich rechts-
widriger VA vor, auf den § 48 VwVfG anzuwenden ist.22 Das ist z.B. anzunehmen,
wenn die Tatbestandsvoraussetzungen des VA nicht nur bei Erlass des Bescheids
vorliegen, sondern auch in Zukunft fortbestehen müssen.

28b) Ferner muss es sich um einen begünstigenden VA handeln. Nach der Legal-
definition des § 48 Abs. 1 S. 2 VwVfG – die auch im Rahmen des § 49 VwVfG
gilt23 – ist begünstigend ein VA, der ein Recht oder einen rechtlich erheb-
lichen Vorteil begründet oder bestätigt hat. 

Beispiele: Genehmigungen, Erlaubnisse, Subventionsbescheide. Auch der einen belasten-
den Bescheid aufhebende VA ist begünstigend und kann seinerseits nur eingeschränkt auf-
gehoben werden.24

Die Ausnahmebewilligung nach §§ 7, 8 HandwO begründet das Recht, ein
Handwerk ohne Ablegung der Meisterprüfung zu betreiben. Sie ist deshalb
begünstigend.

292. Voraussetzung für die Rechtmäßigkeit des Widerrufs ist, dass einer der in § 49
Abs. 2 S. 1 VwVfG aufgeführten Widerrufsgründe vorliegt. 

a) In Betracht kommt der Widerrufsgrund des § 49 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 VwVfG. Da-
nach ist ein Widerruf möglich, wenn

n aufgrund nachträglich eingetretener Tatsachen

n die Behörde berechtigt wäre, den VA nicht zu erlassen, und

n ohne den Widerruf das öffentliche Interesse gefährdet würde. 

aa) Es müssen nachträglich Tatsachen eingetreten sein. Dies ist hier der Fall,
weil A möglicherweise nicht mehr die Leistungen erbringt, die für die Lei-
tung eines Baugeschäfts erforderlich sind.

bb) Unter Zugrundelegung der neuen Tatsachen muss die Behörde berech-
tigt sein, den VA nicht zu erlassen. Das ist der Fall, wenn entweder die
Voraussetzungen für den VA weggefallen sind oder bei einer Ermessens-
entscheidung die neuen Tatsachen eine negative Ausübung des Ermes-
sens gerechtfertigt hätten.25

22 BVerwGE 84, 111, 113; BVerwG NVwZ-RR 2005, 341; Maurer § 11 Rdnr. 11; Ehlers/Kallerhoff Jura 2009, 823, 824.
23 Kopp/Ramsauer VwVfG § 49 Rdnr. 25.
24 OVG Lüneburg NVwZ 1990, 675; VGH Mannheim NVwZ 1992, 184.
25 BVerwG DVBl. 1995, 358, 359; Knack/Henneke § 49 Rdnr. 50; Stelkens/Bonk/Sachs § 49 Rdnr. 66.
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1. Abschnitt

30 Geht man vom Gesetzeswortlaut aus, so könnte die von § 8 HandwO
geforderte Voraussetzung, dass der Antragsteller die zur selbstständigen
Ausübung notwendigen Kenntnisse und Fertigkeiten nachweist, aufgrund
des Leistungsabfalls des A entfallen sein. Jedoch muss diese Vorausset-
zung bei Leistungsbeurteilungen einschränkend ausgelegt werden. Sie
greift nicht ein, wenn nach Sinn und Zweck der einschlägigen Regelung
die Geltung des VA vom Fortbestand dieser Voraussetzungen unabhängig
sein sollte.26

Würde man anders entscheiden, käme ein Widerruf des Abiturs oder des Examenszeug-
nisses mit der Begründung in Betracht, der Betreffende habe in Mathematik oder im BGB
nicht mehr die erforderlichen Kenntnisse.

Die Ausnahmebewilligung nach § 8 HandwO tritt an die Stelle der Meister-
prüfung. Bei der Meisterprüfung brauchen die erforderlichen Kenntnisse
nur bei Ablegung der Prüfung vorhanden zu sein. Der Wegfall der Kennt-
nisse und Fähigkeiten zum Betrieb eines Handwerks berechtigt daher we-
der zum Widerruf des Meistertitels noch der sie ersetzenden Ausnahmebe-
willigung. Gegen unzuverlässige Gewerbetreibende wird nicht nach § 49
Abs. 2 S. 1 Nr. 3 VwVfG, sondern z.B. aufgrund des § 35 GewO eingeschrit-
ten. Ein Widerruf nach § 49 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 VwVfG scheidet damit aus.

31 b) Nach § 49 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 VwVfG ist ein Widerruf möglich, wenn

n eine Rechtsvorschrift geändert wird,

n die Behörde danach berechtigt wäre, den VA nicht zu erlassen,

n der Begünstigte von der Vergünstigung noch keinen Gebrauch gemacht oder
aufgrund des VA noch keine Leistungen empfangen hat und

n ohne den Widerruf das öffentliche Interesse gefährdet würde. 

Auch hier reicht, wie bei der Veränderung der Sachlage, die Änderung der Rechts-
lage dann nicht aus, wenn der Fortbestand des VA von einer Änderung der
Rechtslage unabhängig ist. 

So kann z.B. eine Baugenehmigung nicht allein deshalb widerrufen werden, weil der zugrunde
liegende Bebauungsplan geändert worden ist. Keine Änderung der Rechtslage ist auch die Än-
derung von Verwaltungsvorschriften, da diese keine Außenrechtsnormen sind.27

Im vorliegenden Fall liegt schon keine Änderung der Rechtslage vor, sodass § 49
Abs. 2 S. 1 Nr. 4 VwVfG als Widerrufsgrund ebenfalls ausscheidet.

32 c) Nach § 49 Abs. 2 S. 1 Nr. 5 VwVfG ist ein Widerruf möglich, um schwere Nachteile
für das Gemeinwohl zu verhüten oder zu beseitigen. Für die Beurteilung, wann
ein schwerer Nachteil für das Gemeinwohl zu befürchten ist, wird üblicherweise
die Rspr. des BVerfG zu den „überragend wichtigen Gemeinschaftsgütern“ i.S.d.
Art. 12 GG herangezogen.28

26 Kopp/Ramsauer VwVfG § 49 Rdnr. 42.
27 BVerwG NVwZ 1991, 577, 579.
28 Kopp/Ramsauer VwVfG § 49 Rdnr. 56; Knack/Henneke § 49 Rdnr. 61; Kühling NWVBl. 2002, 322, 325 m.w.N.
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1. Abschnitt

33Vorliegend reichen die Beschwerden nicht aus, um die strengen Voraussetzun-
gen dieses Widerrufsgrundes als erfüllt anzusehen. Somit rechtfertigt § 49 VwVfG
den Widerruf der Ausnahmebewilligung nicht. Weitere Widerrufsgründe für den
begünstigenden VA gibt es nicht; § 49 Abs. 2 VwVfG ist abschließend (für Geldleis-
tungsVAe vgl. aber ergänzend § 49 Abs. 3 VwVfG, dazu nachfolgend Fall 2). Daher
ist der Widerruf der Ausnahmebewilligung rechtswidrig.

b) Rechtsfolge

34Wird ein begünstigender VA nach § 49 Abs. 2 S. 1 Nr. 3–5 VwVfG widerrufen, besteht
nach § 49 Abs. 6 VwVfG ein Entschädigungsanspruch, wenn der Betroffene auf den Be-
stand des VA vertraut hat, soweit sein Vertrauen schutzwürdig ist. Für den Umfang des
Entschädigungsanspruchs und für das Verfahren gelten gem. § 49 Abs. 6 S. 2 VwVfG die
Regeln in § 48 Abs. 3 S. 3–5 VwVfG entsprechend (s.u. Rdnr. 145 ff.).

Der Verweis ist nicht abschließend. Wie im Rahmen des § 48 Abs. 3 VwVfG findet die Schutzwürdigkeit
des Vertrauens auch im Rahmen des § 49 VwVfG ihre Grenze in § 48 Abs. 2 S. 3 VwVfG. Beispiel: Kein Ent-
schädigungsanspruch nach § 49 Abs. 6 VwVfG bei Kenntnis oder grob fahrlässiger Unkenntnis der Wider-
ruflichkeit des VA.29

35Für Streitigkeiten über die Entschädigung ist abweichend von § 40 Abs. 1 S. 1 VwGO der
ordentliche Rechtsweg gegeben (§ 49 Abs. 6 S. 3 VwVfG).

Beachte: § 49 Abs. 6 VwVfG gilt nur in den Fällen des § 49 Abs. 2 S. 1 Nr. 3–5 VwVfG, also nicht
in den Fällen der Nr. 1 und Nr. 2!

Aufbauschema: Widerruf für die Zukunft gem. § 49 Abs. 2 VwVfG

I.   Ermächtigungsgrundlage: § 49 Abs. 2 S. 1 VwVfG

      (–) bei Spezialgesetz (z.B. § 3 Abs. 1 StVG, § 15 Abs. 2 u. 3 GaststG)

II.  Formelle Rechtmäßigkeit

1. Zuständigkeit

2. Verfahren, Form (insbes. §§ 28, 37, 39 VwVfG)

III. Materielle Rechtmäßigkeit

1. Voraussetzungen der Ermächtigungsgrundlage

a) aufzuhebender VA rechtmäßig 
     (analog bei rechtswidrigem VA, str., s.u. Rdnr. 45)

b) aufzuhebender VA begünstigend

c) Widerrufsgrund gem. § 49 Abs. 2 S. 1 Nr. 1–5 VwVfG

d) Widerrufsfrist: ein Jahr (§§ 49 Abs. 2 S. 2, 48 Abs. 4 S. 1 VwVfG)

2. Rechtsfolge: Ermessen, insbes. Verhältnismäßigkeit

29 Vgl. BVerwG, Urt. v. 18.07.2012 – BVerwG 8 C 4.11, RÜ 2013, 189, 195.
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